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Lockvogel

Der Vogelfinger hingt einen Kéfig auf im Gebilisch. Im Kéafig sitzt
ein Singvogel. Die andern Vogel horen ihn singen, kilometerweit. Sie
sind neugierig, wollen den Sénger nicht nur horen, sondern auch
schauen. Sie sind vielleicht auch hungrig und denken: Da singt einer!
Dem geht es gut. Hat was zu fressen!

Sie fliegen also herbei. Oft ein ganzer Schwarm. Setzen sich in das
Gebuisch. Und bleiben kleben, bleiben kleben auf den Leimruten. Der
schlaue Vogelfanger hat nimlich die Zweige mit Leim bestrichen.

Und jetzt kommt er, der Vogelfinger. Er pfliickt die festgeleimten
Viglein ab. So wie man Aepfel vom Baume pfliickt. Er dreht ihnen den
Hals um, wirft sie in einen Sack und verkauft sie per Dutzend im Hotel.
Tags darauf kann man auf der Speisekarte des Hotels lesen: «Vogelchen
mit Tomatensalat.»

In der Schweiz ist das verboten. Aber auch bei uns gibt es Lockvogel.
Lockvogel anderer Art, ohne Federn, in Menschengestalt. Sie lobsingen
vom Paradies auf Erden, von wenig Arbeit und viel Lohn, vom Land,
wo es keine reichen Leute gebe und darum auch keine armen. Schweizer
gehen nicht viele auf den Leim. Sie sind vorsichtig. Es geht ihnen ja
auch recht gut. Aber andere Volker, denen es nicht so gut geht, sind
solchen Lockvigeln auf den Leim gegangen. Merkten es zu spat. Statt
wenig Arbeit und viel Lohn und ein frohliches Leben haben sie jetzt sehr
viel Arbeit und sehr wenig Lohn und ein trauriges Leben. _ Gf.

Freundschaft zwischen Mensch und Tier

Einsame Menschen, die keine Freunde haben, suchen gerne Tiere als
Freunde, hauptsdchlich Katzen und Hunde. Zwischen Hund und Katze
ist ein Unterschied. Der Hund sucht die Freundschaft des Menschen. Er
gibt sich ihm hin und er bleibt ihm treu. Treu oft bis tiber das Grab
hinaus. Anders die Katze. Auch sie ist anhanglich. Aber sie gibt sich
nie ganz hin. Es ist da immer ein Abstand zwischen Mensch und Katze.
Man darf sie streicheln, ja, auch auf die Arme nehmen. Aber nicht
immer. Dann geht sie. Sie will Katze bleiben. Sie lafit sich nicht dres-
sieren. Sie liebt das Futter mehr als den Menschen, der sie fiittert. Beim
Hund ist es umgekehrt. .

Wenn man ziigelt, so bleibt die Katze im alten Haus. Sie klebt am

343



	Lockvögel

